
 

 

 

GEMEINDEVERSAMMLUNG 

VOM 22. MAI 2025 
 

 

 

Beginn: 20.00 Uhr in der geschützten Werkstätte Muntelier 

 

 

Anwesend: gemäss Präsenzliste  93 Stimmberechtigte  

     7 Gäste    

 

 

Vorsitz: Pascal Pörner, Gemeindeammann 

 

 

Sekretär: Nico Sedonati 

 

 

 

BEGRÜSSUNG 
 

Pascal Pörner begrüsst die VersammlungsteilnehmerInnen und die VertreterIn-

nen der Presse.  

 

 

 

TONBAND ALS HILFSMITTEL 
 

Der Vorsitzende macht die VersammlungsteilnehmerInnen darauf aufmerk-

sam, dass die Verhandlungen auf Tonband aufgenommen werden. 

 

 

ERÖFFNUNG 
 

Der Vorsitzende teilt mit, dass die Versammlung gesetzeskonform einberufen 

worden ist, nämlich durch die Publikation im Amtsblatt Nr. 19 vom 9. Mai 

2025, am öffentlichen Pfeiler und durch Zustellung von persönlichen Einladun-

gen. Gegen die Einberufung der Versammlung und die Art und Weise dersel-

ben werden keine Einwände erhoben. 

 

 

 

Die Versammlung wird als eröffnet erklärt. 
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STIMMENZÄHLER 
 

Der Vorsitzende schlägt zwei Stimmenzähler vor. 

• Flavio Bortoluzzi (die vorderen Reihen bis und mit Gemeinderat). 

• Christoph Guhl (die hinteren Reihen). 

 

Die Versammlung ist mit diesem Vorschlag einverstanden. 

 

 

 

 

TRAKTANDENLISTE 
 

1. Protokoll der Gemeindeversammlung vom 12. Dezember 2024 

2. Jahresrechnung 2024  

 2.1 Erfolgsrechnung   

 2.2 Investitionsrechnung 

 2.3 Bilanz 

 2.4 Bericht der Finanzkommission 

3.  Objektkredit über CHF 65'000.00 – IG Marcoup – Antrag Instandstellung 

der Gemeindestrasse Im Marcoup 

4. Reglement über die kommunale Mehrwertabgabe 

5. Orientierung – Aktueller Stand IG See für Alle – Sicherung aller 

Ufertreppen zwischen LACabane und Badeplatz 

6. Verschiedenes 

 Antrag IG Seeuferzone – Vernünftiges Mäh- und Unterhaltungskonzept 

 des Seeufers für die Bewohner von Muntelier 

 

 

 

Pascal Pörner stellt die Traktandenliste zur Diskussion. Gegen die Reihenfolge 

werden keine Einwände angebracht. 

 

 

 

 

1. PROTOKOLL DER GEMEINDEVERSAMMLUNG 

 VOM 12. DEZEMBER 2024 
 

Der Vorsitzende weist darauf hin, dass das Protokoll der letzten Gemeindever-

sammlung vom 12. Dezember 2024 während zehn Tagen auf der Gemeinde-

verwaltung und auf der Webseite zur Einsichtnahme zur Verfügung stand. 

Ebenfalls konnte das Protokoll kostenlos bei der Gemeindeverwaltung ange-

fordert werden. 

 

Der Rat hat anlässlich seiner Sitzung vom 12. Mai 2025 das Protokoll zur 

Kenntnis genommen. Er beantragt der Versammlung, dasselbe zu genehmigen. 

Der Vorsitzende stellt das Protokoll zur Diskussion. Es erfolgten keine Ein-

wände und das Protokoll wird von der Versammlung einstimmig genehmigt. 
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2. JAHRESRECHNUNG 2024 
Präsentation: GR: Markus Hug 

 

Botschaftstext: 

 

Die Jahresrechnung 2024 und der Bericht der Revisionsstelle können auf der 

Webseite der Gemeinde www.muntelier.ch sowie während den Öffnungszeiten 

bei der Gemeindeverwaltung eingesehen werden.  

 

 

 

2.1 Erfolgsrechnung 

 

Die Erfolgsrechnung 2024 schliesst mit einem Aufwandüberschuss von 

CHF 134'401.52 ab. Budgetiert war ein Ertragsüberschuss von CHF 2'500.00. 

Zu diesem negativen Ergebnis führen hauptsächlich Mindereinnahmen des Fis-

kalertrags von CHF 126'056.40. 

 

Zusammenzug Erfolgsrechnung 2024 (nach funktionaler Gliederung) 

 
Aus operativer Tätigkeit beträgt der Verlust CHF 370'258.34. Die gesetzliche 

Auflösung der Aufwertungsreserve innerhalb von zehn Jahren (ausser-orden-

tliches Ergebnis) verbessert die Erfolgsrechnung.  

 

 
 

 

 

 

  

http://www.muntelier.ch/
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Wesentliche Abweichungen zum Budget (Nettoaufwand Funktion): 
 

 
Auszug aus Bericht Jahresrechnung 2024 
 

 

Fiskalertrag: 

 
Auszug aus Bericht Jahresrechnung 2024 

 

 

Die tiefer ausgefallenen Steuererträge der Steuerjahre 2022 und 2023 sind mas-

sgeblich auf getätigte Investitionen im Liegenschaftsunterhalt (Solar und Hei-

zungen), welche vom steuerbaren Einkommen abgezogen werden können, zu-

rückzuführen. Dieser erhöhte Liegenschaftsunterhaltsaufwand wird auch für 

die nächsten Steuerjahre erwartet.  

 

 

Ergebnis Spezialfinanzierungen: 

 

Die Spezialfinanzierungen weisen gesamthaft einen Aufwandüberschuss von 

CHF 49'212.13 aus.  

 

Wasserversorgung (Deckungsgrad: 102.26%) CHF 3'567.94 

Abwasserbeseitigung (Deckungsgrad: 86.56%) CHF -35'400.00 

Abfallwirtschaft (Deckungsgrad: 88.76%) CHF -17'380.07 

 CHF -49'212.13 
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2.2 Investitionsrechnung 2024 

 

Die Investitionsrechnung 2024 schliesst mit einem Ausgabenüberschuss von 

CHF 2'014'842.24 ab. Budgetiert waren Nettoinvestitionen von 

CHF 3'212'200.00. Die nicht realisierten Investitionsausgaben von 

CHF 1'197'357.76 sind auf Projekte zurückzuführen, welche budgetiert, aber 

noch nicht oder nur teils im Bau oder noch nicht vollständig abgeschlossen 

sind.  

 

Zusammenzug Investitionsrechnung 2024 (nach funktionaler Gliederung) 

 

 
 

 
Projekte im Bau oder Realisierung: 

• Sanierung Gässli (Strasse, Trink-/Löschwasserleitung und Mischwas-

serleitung)  

• Promenadenweg, Strandweg, Ochsen und Fabrikstrasse (Trink-/Lösch-

wasser und Trennsystem Strandweg inkl. Parkplatz und Belag Strand-

weg) 

• Groberschliessung Birkenhof (Trink-/Löschwasserleitung, Abwasser-

leitung und Belag öffentlicher Flurweg) 

• Meteorleitung Dorfmatt II – Sportplatz Pavillon – Dorfmatt 

• Meteorwasserleitung Fabrikstrasse-Brunnengässli 

• Ersatz Brunnenleitung Marcoup – Fabrikstrasse – Anschluss Entwässe-

rung  

• Autobahnleitung (Kredit genehmigt durch Gemeinderat, Kompetenz 

bis   CHF 30'000.00) 

• Nachführung Genereller Entwässerungsplan GEP 

 

 

Folgende Projekte wurden abgeschlossen: 

• Öffentliche Beleuchtung – Umstellung auf LED, 1. Etappe 

• Wasserleitung Dorfmatt I – Dorfmatt II 

• Sanierung Ferienhaus Camping 
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2.3 Bilanz  

 

Zusammenzug Bilanz (nach funktionaler Gliederung) 

 

 
 

 

Der Aufwandüberschuss von CHF 134'401.52 wird dem Jahresergebnis 2024 

zugewiesen. Der Bilanzüberschuss nimmt per 31.12.2024 auf 

CHF 9'613'561.85 ab.  

 

Der Bestand flüssiger Mittel und kurzfristiger Geldanlagen nimmt im Jahr 2024 

aufgrund der getätigten Investitionen und laufenden Verpflichtungen insgesamt 

um CHF 2'382'256.71 ab.  

 

Die Nettoschuld (Fremdkapital + Anteil der Gemeinde an den Nettoschulden 

von Gemeindeverbänden – passivierte Investitionsbeiträge – Finanzvermögen) 

beträgt CHF -4'754'250.71 oder CHF -4'932.00 je Einwohner (Nettovermö-

gen). Im Vorjahr betrug die Nettoschuld CHF -7'318'502.72 oder CHF -

7'655.34 je Einwohner.  

 

 

 

2.4 Bericht der Finanzkommission 

 

Die Revisionsstelle hat die Jahresrechnung 2024 geprüft. Die Finanzkommis-

sion wird dazu an der Gemeindeversammlung Stellung nehmen. 
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Antrag des Gemeinderates 

Genehmigung der Jahresrechnung 2024 der Gemeinde Muntelier bei einem 

Aufwand von CHF 6'021'081.82 und einem Ertrag von CHF 5'886'680.30 

mit einem Aufwandüberschuss von CHF 134'401.52 sowie die Investitions-

rechnung 2024 mit Nettoinvestitionen von CHF 2'014'842.24. 

 

 

 

 

Verhandlung 

 

Markus Hug erläutert dieses Traktandum: 

 

2.1  Erfolgsrechnung 

 

Übersicht Ergebnisse: 

 
 

 

 

Gestufter Erfolgsausweis – Allgemeiner Haushalt (ohne Spezialfinanzierun-

gen): 

 
 

Finanzaufwand: Zinsaufwand und Liegenschaftsaufwand Finanzvermögen FV 

Finanzertrag: Zinsertrag und Liegenschaftsertrag FV und VV (Miet- und Pacht-

erträge) 
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Ausserordentliches Ergebnis: Entnahme aus Aufwertungsreserve (Einführung 

HRM2) 

 

 

Spezialfinanzierungen (SF): 

 
 

 

Wasserversorgung:  

Wasserankauf ist niedriger ausgefallen.  

RG 2024: CHF 83’346.40  

RG 2023: CHF 91’496.95 

Wasser-Benützungsgebühren sind dementsprechend auch tiefer ausgefallen. 

RG2024: CHF 131’360.75  

RG2023: CHF 144’120.30 

 

 

Abwasserbeseitigung: 

Höheren Beitrag an ARA Region Murten:  

RG2024: CHF 101’340.85  

RG2023: CHF   89’380.20 

Höheren Beitrag an ARA Seeland Süd:  

RG2024: CHF 32’533.70  

RG2023: CHF 12’435.12 

 

 

Abfallwirtschaft: 

Bestand Rechnungsausgleich per 31.12.2024 beträgt noch CHF 16’913.36. 
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Wesentliche Abweichungen zum Budget 2024 (Nettoaufwand Funktion): 

 
 

0 – Mehrkosten: Überzeit-/Ferienguthaben Personal, Softwarelizenzen 

nicht budgetiert 

1 – Mehrkosten:  Sanierung Kugelfang Schiessanlage Fräschels-Muntelier 

2 – Mehrkosten: Anteil an Kanton Lehrpersonal Primarschule, Beitrag an 

OSRM (höhere Schlussrechnung), höherer Beitrag an 

Berufsbildung (Beiträge für Lehr- und Wohngemeinde) 

3 – Mehrkosten: Mäh- und Unterhaltskonzept Seeufer 23’258.15, Unter-

haltsarbeiten Seeufer 8’265.55. 

4 – Minderkosten: Betreuungskosten in Pflegeheime, Beitrag an Spitex See 

5 – Minderkosten:  Beitrag an Kanton für materielle Hilfe, Beitrag an Sozi-

ale Dienste See für materielle Hilfe und Betriebskosten 

6 – Minderkosten:  Stromkosten öffentliche Beleuchtung, weniger Treib-

stoff für Fahrzeuge, es mussten keine Kleingeräte ersetzt 

werden. 

9 – tiefer ausgefallene Steuererträge, höhere Zinserträge erzielt mit Festgeldern 

 

 

Transferaufwand: 
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Netto-Ausgaben 2024: 

 
 

 

Fiskalertrag: 

 
* Grundstückgewinn-, Handänderungs-, Erbschafts- und Schenkungssteuern 

 

Die tiefer ausgefallenen Steuererträge der Steuerjahre 2022 und 2023 sind mas-

sgeblich aufgetätigte Investitionen im Liegenschaftsunterhalt (Heizungsersatz 

und Solaranlagen), welche vom steuerbaren Einkommen abgezogen werden 

können, zurückzuführen. Dieser erhöhte Liegenschaftsunterhaltsaufwand wird 

auch für die nächsten Steuerjahre erwartet. 

 

 

Fakturierte Steuererträge per 31.12.2024 pro Steuerjahr 

 
 

Einkommen:  

Steuerjahre bis 2022 abgeschlossen (es fehlen noch einzelne Veranlagungen) 

Steuerjahr 2023: per 31.12.2024 noch 180 Veranlagungen ausstehend. Gehen 

davon aus, dass es weitere Rückzahlungen geben wird.  

Steuerjahre 2024 und 2025: Anzahlungen (provisorisch) 

Budget: gemäss Vorgaben und Schätzungen Kantonale Steuerverwaltung 
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2.2 Investitionsrechnung 

 

Investitionsrechnung 2024 
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Kreditabrechnung per 31.12.2024 (inkl. MWST): 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

2.3 Bilanz 

 

Bilanz 2024 - Zusammenzug 

 
 

100 –  Bestand flüssiger Mittel und kurzfristige Geldanlagen nimmt im Jahr 

2024 aufgrund der getätigten Investitionen und laufenden Verpflich-

tungen insgesamt um CHF 2’382’256.71 ab. 

107 –  Anteilschein Raiffeisenbank und Obligation GFM 
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206   Amortisationen CHF 96’250 und passivierte Investitionsbeiträge 

(Abschreibungen auf Passivseite) 

209   Legat für Kinder und Jugendliche 

290   Werterhalt und Rechnungsausgleich Wasser und Abwasser, Rech-

nungsausgleich Abfallwesen 

 Bestand 31.12.2024 Werterhalt Wasser: CHF 877’654.63, Rech-

nungsausgleich Wasser: CHF 153’092.41 

 Bestand 31.12.2024 Werterhalt Abwasser: CHF 766’299.49, Rech-

nungsausgleich Abwasser: CHF 73’590.63 

 Bestand 31.12.2024 Rechnungsausgleich Abfallwesen: CHF 

16’913.36 

291  Fonds im Eigenkapital: Auflösung Reserve Feuerwehr per 31.12.2024 

(CHF 8’880.65). Es verbleibt Reserve Zivilschutz (vorgesehen für 

Dorfmatt II) 

299  Bilanzüberschuss (Eigenkapital) reduziert sich um Jahresergebnis um 

CHF -134’401.52 

 

 

Kennzahlen: 

 
 

Kennzahlen basieren auf dem Gesamthaushalt inkl. Spezialfinanzierungen 

(z.B. Abwasser). Die Schulden der Gemeinde im Rahmen von Verbänden sind 

anteilsmässig enthalten.  

Selbstfinanzierungsgrad: ist negativ, d.h. die Gemeinde kann Investitionen 

nicht aus dem operativen Geschäft finanzieren. Geht voll zu Lasten des Ver-

mögens resp. Kredite.  

 

 

 

 

Bericht und Stellungnahme der Finanzkommission 

Die FIKO wurde anlässlich der Schlussbesprechung mit dem leitenden Revisor 

der axalta Revisionen AG, Herr Yves Riedo, anhand des umfassenden Berichts 



Gemeindeversammlung vom 22. Mai 2025 Seite  

 

an den Gemeinderat über die Ergebnisse der Prüfung der Jahresrechnung 2024 

informiert und sämtliche Fragen wurden beantwortet. Die FIKO beantragt der 

Gemeindeversammlung, der Empfehlung der Revisionsstelle zu folgen und die 

Jahresrechnung 2024 der Gemeinde Muntelier zu genehmigen. 

 

 
 

Diskussion: 
 

Ein Bürger merkt an, dass es schwierig sei, die Jahresrechnung anhand der 

Unterlagen in der Einladung vollständig zu verstehen. In den Unterlagen 

werde auf die Gemeinde-Homepage verwiesen; dort habe er jedoch rund 88 

Seiten mit Tabellen gefunden, die für ihn ebenfalls schwer nachvollziehbar 

seien. 

Trotzdem habe er die Unterlagen analysiert und dabei für sich verschiedene 

Ungereimtheiten festgestellt. Er verweist darauf, dass erwähnt worden sei, 

viele Liegenschaftsbesitzer hätten ihre Häuser energetisch saniert. In diesem 

Zusammenhang möchte er wissen, wie wir das wissen können. 

Weiter führt er aus, dass bei den Handänderungen rund 50 % weniger Einnah-

men erzielt worden seien als budgetiert. Zudem weist er darauf hin, dass ver-

schiedene budgetierte Beträge nicht verwendet worden seien, beispielsweise 

CHF 5'000.– für eine Energieplanung. 

Abschliessend erinnert er daran, dass an der letzten Gemeindeversammlung 

mitgeteilt worden sei, beim Projekt „Groberschliessung Strandweg – Ochsen“ 

sei mit Mehrkosten von rund CHF 300'000.– zu rechnen, und fragt, ob hierfür 

ein Nachtragskredit folgen wird. 

 

Markus Hug erklärt, dass an diesem Abend nicht alle gestellten Fragen im De-

tail beantwortet werden können. Er lädt den Bürger ein, die einzelnen Punkte 

in einem persönlichen Gespräch mit ihm zu besprechen. 

Er betont, dass der Budgetprozess sehr ernst genommen werde und jeweils in 

enger Abstimmung mit der Finanzkommission (FIKO) erfolge.  

Insbesondere die Einnahmen aus Handänderungen seien erfahrungsgemäss 

schwer einzuschätzen. 

Bezüglich des erwähnten Bauprojekts „Groberschliessung Strandweg – Och-

sen“ führt er aus, dass – sobald das Projekt vollständig abgeschlossen ist – der 

Gemeinderat das Geschäft aufgreifen und gegebenenfalls einen entsprechen-

den Nachtragskredit beantragen werde. 

 

 

 

Abstimmung 

Die Jahresrechnung 2024 wird einstimmig genehmigt. 

 

 

 

 

Cornelia Schmid-Hörhager und Karoline Mathys treten für dieses Trak-

tandum in den Ausstand. 
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3. Objektkredit über CHF 65'000.00 - IG Marcoup – 

Antrag Instandstellung der Gemeindestrasse Im Mar-

coup 
 

Präsentation: GR: Andreas Lobsiger 

 

Botschaftstext: 

 

Ausgangslage: 

An der Gemeindeversammlung vom 12. Dezember 2024 hat die IG Marcoup 

den Antrag zur Instandstellung (Feinplanie) der Gemeindestrasse Im Marcoup 

gestellt. Dies mit folgender Begründung:  

 

Das Marcoup-Quartier wurde 1981 gebaut. Es bestehen in diesem Quartier 28 

zusammengebaute Einfamilienhäuser (verdichtetes Quartier), in dem über 60 

BürgerInnen wohnen. Während den vergangenen Jahren wurden mehrfach 

Teile der Strasse aufgerissen und geflickt (Stromverteiler, Hydrant u.ä.) und der 

ursprüngliche Gehweg/Trottoir ohne Rücksprache mit den Quartierbewohnern 

entfernt. Die letzten baulichen Massnahmen waren der Einbau von 16 Fernwär-

meanschlüssen und die Sanierung von verschiedenen Abflussschächten. Beim 

Einbau der Fernwärme wurde die Gemeinde angefragt, ob nicht gleichzeitig 

weitere Leitungssanierungen gemacht werden müssten. Dies wurde von der 

Gemeinde nach Besichtigung verneint, da die Wasserleitungen in der Regel 

eine Lebenszeit von 80 Jahren haben. Es ist deshalb in den nächsten Jahrzehn-

ten mit keinen weiteren baulichen Massnahmen zu rechnen.  

 

Die über die letzten Jahrzehnte ausgeführten unterschiedlichen Bauarbeiten 

führten zu einem Flickwerk der Gemeindestrasse Im Marcoup. Aufgrund des 

Alters (43 Jahre) und des jetzigen Zustands der Gemeindestrasse ist eine defi-

nitive Sanierung der Oberfläche angebracht und nötig.  

 

Da im Jahr 2024 grössere Strassenbauarbeiten (Fabrikstrasse, Gässli) vor und 

um das Quartier erfolgten, stellen wir den Antrag (aus Kostengründen), anläss-

lich des Einbaus der Feinplanie bei der Sanierung des Gässlis im Laufe des 

Jahres 2025 (der Kredit für die Sanierung Gässli wurde an der Gemeindever-

sammlung bereits bewilligt) diese Feinplanie gleichzeitig auch im Marcoup 

auszuführen. Dies würde bei gleichzeitiger Durchführung Aufwand und Kosten 

sparen. Die Gemeindestrasse ist eine Ringstrasse (ca. 200 m Länge x 4.2 m 

Breite, d.h. 800-900 m2). Der Gesamtbetrag beläuft sich gemäss diversen 

Schätzungen bei 30 CHF/m2 und zusätzlich bei 3'000 CHF für die Baustellen-

einrichtung auf rund 30-40'000 CHF. 

Sie beantragten daher die Sanierung der Gemeindestrasse Im Marcoup, den 

Einbau der Feinplanie und einen Kredit von 40'000 CHF zu genehmigen sowie 

dieses Projekt ins Budget der Gemeinde zu nehmen und dies gleichzeitig mit 

den anderen Bauarbeiten zu koordinieren und auszuführen. 

 

 

Die Gemeindeversammlung hat dem Antrag Folge geleistet und das Geschäft 

dem Gemeinderat zur weiteren Bearbeitung überwiesen. 
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Stellungnahme Gemeinderat: 

Bereits drei Anfragen der Bewohnerinnen und Bewohner der Quartierstrasse 

Im Marcoup wurden in der Vergangenheit vom Gemeinderat abgelehnt. Die 

Ablehnungen wurden jeweils damit begründet, dass der Zustand der Strasse als 

insgesamt gut eingeschätzt wurde und daher keine unmittelbare Dringlichkeit 

für eine Belagssanierung bestehe. 

 

Zudem wollte der Gemeinderat vermeiden, einen Präzedenzfall zu schaffen. 

Zum damaligen Zeitpunkt standen im gesamten Gemeindegebiet zahlreiche 

Bauprojekte an, die ebenfalls Eingriffe an Gemeindestrassen erforderten, je-

doch nach Abschluss keine umfassenden Belagsarbeiten oder Sanierungen vor-

sahen. 

 

Ein weiterer entscheidender Aspekt ist die Trinkwasserleitung, die nach Ein-

schätzung des Gemeinderates mittelfristig bis langfristig ersetzt werden muss. 

Eine Belagssanierung wäre in diesem Zusammenhang dann sinnvoll und ge-

rechtfertigt – nicht aber im Vorfeld eines solchen Eingriffs. 

 

Angesichts der angespannten Finanzlage und der im Finanzplan vorgesehenen 

hohen Investitionen in den kommenden Jahren – mit einer prognostizierten Zu-

nahme der verzinsbaren Schulden um rund CHF 10'000'000.00 zwischen 2025 

und 2029 – vertritt der Gemeinderat die klare Haltung, dass in der aktuellen 

Situation nur unbedingt notwendige und dringliche Investitionen vorgenom-

men werden sollen. 

 

 

 

Aktueller Stand: 

Es wurden vier Offerten von verschiedenen Unternehmungen eingeholt. Ein 

Gemeindevertreter war mit allen vier Anbietern persönlich vor Ort und hat 

ihnen die identische Ausgangslage detailliert erläutert. 

Fest steht: Soll ein neuer Feinbelag eingebracht werden, muss zuvor der beste-

hende Belag bis auf den Grobbelag vollständig abgetragen werden. Dies bringt 

umfassende Folgearbeiten mit sich – insbesondere die Anpassung sämtlicher 

Schächte, Strassenrinnen sowie Schieberkappen. 

Im Rahmen des partiellen Einbaus des Deckbelags im Jahr 2023 hatte die Ge-

meinde bereits einzelne Schächte saniert. Auch diese müssten im Zuge der 

neuen Arbeiten erneut angepasst werden, um ein einheitliches und technisch 

korrektes Strassenprofil sicherzustellen. 

 

 

Voraussichtliche Kosten: 

Gemäss den eingegangenen Offerten belaufen sich die Kosten auf: 

 

Neuer Deckbelag CHF 50'000.00 

Nebenarbeiten (u.a. Schächte und Schieber) CHF 15'000.00 

Total Deckbelag Im Marcoup inkl. MwSt.  CHF 65'000.00 

 

 

Finanzierung: 

Die Finanzierung würde nach Möglichkeit durch eigene Mittel erfolgen. 
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Folgekosten 

Beschreibung    Kosten pro Jahr 

Abschreibungen:     40 Jahre  2.50 % CHF 1’625.00 

Zinsaufwand:  Keine, da durch eigene Mittel finanziert. 

Personalauswirkungen:  Keine. 

 

 

Antrag des Gemeinderates: 

Die Gemeindeversammlung lehnt den Objektkredit «IG Marcoup – Antrag In-

standstellung der Gemeindestrasse Im Marcoup» über CHF 65'000.00 ab. 

 

 

 

Verhandlungen 

Andreas Lobsiger erläutert das Traktandum.  

Er erläutert kurz nochmals den Antrag der IG Marcoup und was in der Zwi-

schenzeit seitens Gemeinde geschehen ist.  

Der Gemeinderat hat 4 Offerten von verschiedenen Unternehmungen eingeholt. 

Dabei wurde festgestellt, dass ein kompletter Abtrag bis zum Grobbelag nötig ist, 

was umfassende Folgearbeiten mit sich bringt den, dadurch müssen sämtliche 

Schächte, Schieberkappen sowie Strassenrinnen neu angepasst werden, um ein 

einheitliches und technisch korrektes Strassenprofil sicherzustellen. 

Die Folgen sind Gesamtkosten von rund CHF 60'000.00, was das Doppelte des 

Betrages, welcher seinerzeit von der IG Marcoup geschätzt wurde. 

 

Kosten: 

 
 

 

Finanzierung und Folgekosten: 

 
 

 

Stellungnahme Gemeinderat: 

Der Zustand der Strasse wurde als insgesamt gut eingeschätzt und daher besteht 

aus unserer Sicht keine unmittelbare Dringlichkeit, insbesondere auch keine Si-

cherheitsrelevanten Aspekte, für eine Belagssanierung. Deshalb wurden 

frühere Gesuche/Anfragen bereits dreimal abgelehnt.   

Es gibt im Gemeindegebiet Strassen welche dringender wären als das Marcoup. 

Die Trinkwasserleitung muss mittel- bis langfristig ersetzt werden, eine Belags-

sanierung ist zu diesem Zeitpunkt sicherlich sinnvoll. 
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Aufgrund der angespannten Finanzlage vertritt der Rat die klare Haltung, dass 

in der aktuellen Situation nur notwendige und dringliche Investitionen vorge-

nommen werden sollen. 

 

 

 

Bericht der Finanzkommission 

Die Finanzen der Gemeinde sind sehr angespannt, wie die Jahresrechnung 2024 

zeigt. Der Finanzplan 2025-2029 zeigt, dass der Selbstfinanzierungrad über alle 

Jahre negativ ist und Investitionen über Kredite finanziert werden müssen. Un-

sere Schulden werden in den nächsten 5 Jahren um rund CHF 10 Mio. zuneh-

men. Unsere dringende Empfehlung war, dass Investitionen sorgfältig geprüft 

werden und nur getätigt werden, wenn diese auch absolut notwendig sind. Es 

sind klare Prioritäten zu setzen. Die FIKO beantragt der Gemeindeversamm-

lung, den Objektkredit über CHF 65'000.- für die Instandstellung der Gemein-

destrasse Im Marcoup abzulehnen. 

 

 

Diskussion: 

 

Ein Bürger erklärt, es sei damals diskutiert worden, dass eine Sparvariante 

möglich wäre, wenn die Arbeiten gleichzeitig mit dem Projekt im „Gässli“ aus-

geführt werden könnten. 

 

Andreas Lobsiger: Er führt aus, dass dieser Vorschlag von der Interessenge-

meinschaft (IG) Marcoup eingebracht worden sei. Jedoch hätten die beiden 

Bauprojekte inhaltlich nichts miteinander zu tun und könnten daher nicht ge-

meinsam umgesetzt werden. 

 

Ein Bürger ergänzt: Er weist darauf hin, dass bereits im Dezember 2024 be-

kannt gewesen sei, dass eine gemeinsame Umsetzung keine Vorteile bringen 

würde. Dies hätte seiner Meinung nach damals bereits kommuniziert werden 

sollen. Er äussert zudem die Befürchtung, dass nun – nach der heutigen Vor-

stellung und unter Bezugnahme auf den Finanzplan – sämtliche Projekte abge-

lehnt werden könnten. Den Finanzplan habe er eingesehen, jedoch beruhe die-

ser seiner Ansicht nach auf Annahmen, was er als problematisch und riskant 

empfinde. 

 

Ein weiterer Bürger aus dem Marcoup: Er bestätigt, dass die bisherigen Aus-

führungen inhaltlich korrekt seien. Die Idee der IG sei gewesen, die Arbeiten 

mit dem Projekt im „Gässli“ zu kombinieren, da Maschinen und Geräte ohne-

hin vor Ort gewesen wären. Die Interessengemeinschaft sei insgesamt dreimal 

beim Gemeinderat vorstellig geworden, jedoch ohne Erfolg. Deshalb habe man 

schliesslich das Recht der Gemeindeversammlung wahrgenommen, um das 

Anliegen einzubringen. Der Rat habe nun seine Begründungen erläutert, und 

man könne zur Abstimmung übergehen. 

 

Ein weiterer Bürger ergänzt, dass aus seiner Sicht in der vorangegangenen Dis-

kussion zu wenig darauf eingegangen worden sei, dass es nicht nur um die fi-

nanziellen Aspekte gehe. Entscheidend sei vielmehr, dass die Trinkwasserlei-

tung (TW-Leitung) in absehbarer Zeit ersetzt werden müsse, daher mache eine 



Gemeindeversammlung vom 22. Mai 2025 Seite  

 

Sanierung zum aktuellen Zeitpunkt keinen Sinn. Dies stelle aus seiner Sicht das 

Hauptargument für die entsprechenden Massnahmen dar. 

 

Der Bürger erkundigt sich weiter, weshalb die Trinkwasserleitung damals nicht 

ebenfalls ersetzt worden sei. Zudem möchte er wissen, ob auf dem Gemeinde-

gebiet ein Konzept zur Instandsetzung der Strassen besteht und wie künftig mit 

Unterhalts- und Sanierungsmassnahmen verfahren werden soll. 

 

Andreas Lobsiger: Er erläutert, dass es keinen Grund für einen Ersatz der Was-

serleitung gegeben habe, da diese ihr Lebensalter noch nicht erreicht habe. 

 

 

Abstimmung 

Die Versammlung stimmt wie folgt ab: 

Ja-Stimmen 63 

Nein-Stimmen 17 

 

Entsprechend stimmt die Versammlung dem Antrag des Gemeinderates den 

Objektkredit «IG Marcoup – Antrag Instandstellung der Gemeindestrasse Im 

Marcoup» über CHF 65’000.00 abzulehnen zu.  

 

Antrag IG-Marcoup wird abgelehnt. 

 

 

 

 

 

Cornelia Schmid-Hörhager und Karoline Mathys nehmen wieder an der 

Sitzung teil. 
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4. Reglement über die kommunale Mehrwertabgabe 
 

Präsentation: GR: Karoline Mathys 

 

Botschaftstext: 

 

Das System der Mehrwertabgabe wurde am 1. Januar 2018 im Rahmen der 

Umsetzung des überarbeiteten Bundesgesetzes über die Raumplanung einge-

führt, das im März 2013 von der Bevölkerung mit einer Zustimmung von 62,9 

Prozent angenommen wurde. Die Mehrwertabgabe zielt darauf ab, den erheb-

lichen Vorteil auszugleichen, der durch eine Einzonung oder Nutzungsände-

rung von Grundstücken entsteht. Im Kanton Freiburg wurde die Mehrwertab-

gabe auf 20% des Mehrwertes definiert.  

Die neuen Bestimmungen des kantonalen Raumplanungs- und Baugesetzes, die 

am 1. Januar 2024 in Kraft getreten sind, gestatten es den Gemeinden nun, eine 

kommunale Mehrwertabgabe auf Grundlage der kantonalen Regelungen zu er-

heben (Art. 113a Abs. 1a RPBG). Die kommunale Abgabe darf höchstens ein 

Viertel der kantonalen Mehrwertabgabe von 20 % des Mehrwerts betragen und 

wird von dieser abgezogen. Der Kanton wird weiterhin das gesamte Verfahren 

der Festsetzung, Bewertung und Erhebung durchführen, jedoch wird ein Teil 

der erhobenen Beträge an die Gemeinden ausgeschüttet, welche über ein ent-

sprechendes Gemeindereglement verfügen (Art. 113c Abs. 5 RPBG). Die kan-

tonale Gesetzgebung bestimmt den Höchstsatz der Gemeindeabgabe, der auf 

ein Viertel der kantonalen Mehrwertabgabe begrenzt ist, sowie die zulässigen 

Verwendungszwecke, die mit diesen Mitteln finanziert werden dürfen.  

 

Die Gemeinde Muntelier wird das vom Kanton zur Verfügung gestellte Mus-

terreglement anwenden. Die Artikel 1 und 4 bis 6 wurden unverändert über-

nommen. In Artikel 2 legt die Gemeinde den Anteil an der kantonalen Abgabe 

und in Artikel 3 die Verwendungszwecke fest.   

 

Vorprüfung durch den Kanton:  

Der Reglementsentwurf der Gemeinde Muntelier, wie er uns mit E-Mail vom 5. 

Februar 2025 zugestellt wurde, gibt unter dem Blickwinkel der Gesetzgebung 

über die Gemeinden zu keinen materiellen Bemerkungen Anlass. Der Entwurf 

entspricht in den für uns massgebenden Punkten dem Musterreglement.  

 

Rückmeldung des Preisüberwachers:  

Bei der Mehrwertabgabe dominiert offenkundig der rein fiskalische Charakter, 

der sich namentlich im Entscheid des Gesetzgebers im Zusammenhang mit der 

Revision des Raumplanungsgesetzes manifestierte. Vor diesem Hintergrund 

muss die Preisüberwachung bei der Mehrwertabgabe nicht obligatorisch an-

gehört werden (Art. 14 PüG). Der Preisüberwacher verzichtet entsprechend 

auf eine Empfehlung.  

Das Regelwerk tritt nach Genehmigung durch die Gemeindeversammlung und 

anschliessender Genehmigung durch die Direktion für Raumentwicklung, Inf-

rastruktur, Mobilität und Umwelt (RIMU) in Kraft.  

Das Reglement über die kommunale Mehrwertabgabe ist einsehbar unter 

www.muntelier.ch oder kann auf der Gemeindeverwaltung bezogen werden.  

 

http://www.muntelier.ch/
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Antrag des Gemeinderates:  

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, gestützt auf die vorge-

nannten Erläuterungen, das Reglement über die kommunale Mehrwertabgabe 

anzunehmen. 

 

 

 

 

Verhandlungen 

Karoline Mathys erläutert das Traktandum.  

Einführung Mehrwertabgabe: 1. Januar 2018 (Revision Raumplanungsgesetz) 

Ziel: Ausgleich von Vorteilen bei Einzonung oder Nutzungsänderung   

Kanton FR: Mehrwertabgabe = 20 % des Wertzuwachses. 

Seit 01.01.2024 dürfen die Gemeinden eine eigene Abgabe erheben, die Teil 

dieser Abgabe von 20% ist und zwar max. ein Viertel der kantonalen Abgabe. 

Die Abgabe wird vom Kanton erhoben und der Anteil der Gemeinde anschlies-

send gemäss Reglement der Gemeinde weitergeleitet. Der Verwendungszweck 

ist gesetzlich eingeschränkt. 

 

Umsetzung in Muntelier 

Grundsätzlich Musterreglement des Kantons übernommen: 

Die Artikel 1 & 4–6 sind unverändert. Beim Artikel 3 wurde der Verwendungs-

zwecke angepasst. 

 

 

 

FIKO 

Die FIKO empfiehlt die Annahme des Reglements über die kommunale Mehr-

wertabgabe. 

 

 

 

Diskussion  

Es wird keine Diskussion verlangt.  

 

 

 

Abstimmung 

Die Versammlung genehmigt das Reglement über die kommunale Mehr-

wertabgabe einstimmig. 
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5. Orientierung – Aktueller Stand Antrag IG See für 

Alle – Sicherung aller Ufertreppen zwischen 

LACabane und Badeplatz 
 

Präsentation: GR: Pascal Pörner 

 

Botschaftstext: 

 

Ausgangslage: 
An der Gemeindeversammlung vom 12. Dezember 2024 hat die IG See folgen-

den Antrag eingegeben: 

 

Die Gemeinde macht alle Ufertreppen zwischen LACabane und Badeplatz so 

sicher, dass auch ältere Personen diese gefahrlos benutzen können. Dazu wird 

ein Geländer angebracht auf dem Bödeli, eine rutschsichere Unterlage fixiert 

und bei der hohen Stufe im See ein zusätzlicher Tritt aus verzinktem Stahl an-

gebracht. Das Ganze wird diesen Winter erstellt, damit im nächsten Sommer 

alle gefahrlos baden können. 

 

Die Gemeindeversammlung hat dem Antrag Folge geleistet und das Geschäft 

dem Gemeinderat zur weiteren Bearbeitung überwiesen. 

 

 

Die von der IG erwähnten Seezugänge, befinden sich auf dem öffentlichen 

Grund der Gewässer und gehören dem «Freiburg der Staat, OE. E., öffentliche 

Gewässer».  

Entsprechend wurde der Antrag dem Grundeigentümer, stellvertretend dem 

Amt für Umwelt, Sektion Gewässer, zur Stellungnahme weitergeleitet.  

 

 

Stellungnahme Kanton: 

Die heute von der Gemeinde genutzten Seezugänge, baulich als Treppen aus-

gebildet, befinden sich auf dem öffentlichen Grund der Gewässer. Gemäss dem 

Gesetz über die öffentlichen Sachen (ÖSG, SGF 750.1) ist hierfür eine Bewil-

ligung zur Benützung der öffentlichen Sachen der Gewässer notwendig.  

 

Nach unserem Wissensstand besteht für die Bauten keine Bewilligung zur Be-

nützung der öffentlichen Gewässer. Ebenso besteht nach unserem Wissens-

stand für die Bauten zudem keine Baubewilligung. 

 

Prozedur: 

Als Grundeigentümer verlangen wir für bauliche Massnahmen auf unserem 

Grund ein Baubewilligungsverfahren. Innerhalb dieses Verfahrens können be-

stehende Bauten ggf. nachträglich legalisiert werden. In diesem Rahmen kann 

auch die Benützung des öffentlichen Grundes bewilligt werden. 

 

Rahmen: 

Gemäss Art. 41c GSchV dürfen im Gewässerraum der Gewässernutzung die-

nende Kleinanlagen (hier Seezugänge) erstellt werden, insofern keine überwie-

genden öffentlichen Interessen entgegenstehen. Überwiegende öffentliche 
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Interessen konstituieren sich vorliegend insbesondere im Erhalt der aquatischen 

Flora. 

Im Unterhaltskonzept der Seeufer der Gemeinde Muntelier wurde in Zusam-

menarbeit mit den beteiligten kantonalen Dienststellen im vorliegenden Seeab-

schnitt die Freihaltung von drei Seezugängen vereinbart. 

 

Vorschlag: 

Im vorliegenden Seeabschnitt werden der Gemeinde drei Seezugänge mit den 

damit einhergehenden baulichen und unterhaltstechnischen Massnahmen zuge-

standen. Ein Ausbau/Ersatzneubau der bestehenden Anlagen ist zulässig und 

ggf. gegenüber eines «Pfläschterlens» an den bestehenden Treppen vorzuzie-

hen.  

Insbesondere im Bereich der landseitigen ZAI (Sportplatz) sehen wir eine Ver-

grösserung der Anlage als gerechtfertigt. 

Der Gewässernutzung zugehörigen landseitigen Anlagenteile (Bänkli, Garde-

robestangen, Abfalleimer usw.)  können in diesem Rahmen ebenfalls erstellt 

werden. 

 

Bedingungen: 

• Die übrigen vier Zugänge sind u.a. aufgrund der unbewilligten Nutzung 

des öffentlichen Grundes und aus Gründen der Sicherheit/Haftung rück-

zubauen; 

• Die Anlagen müssen öffentlich zugänglich sein. 

 

 

Stellungnahme Gemeinde: 

Die Gemeinde hat in Absprache mit dem Amt für Wald und Natur ein Mäh- 

und Unterhaltskonzept für das gesamte Seeufer der Gemeinde Muntelier erstel-

len lassen. Im Unterhaltskonzept ist aufgezeigt, welche Bereiche gemäht wer-

den müssen, um öffentliche Zugänge für diverse Nutzungen entlang des See-

ufers zu erlauben.  

Diese Bereiche entsprechen denjenigen Seezugängen, welche durch den Kan-

ton gemäss ihrer Stellungnahme allenfalls bewilligt werden könnten.   

 

Der Gemeinderat wird diesen Sommer die im Konzept vorgesehenen und durch 

den Kanton bewilligten Mahdflächen mähen. Es handelt sich dabei um fol-

gende Bereiche: 

 

• Treppe 1 (Einstieg Ruderclub) 

• Treppe 5 (Letzte Treppe vor Bucht) 

• Treppe 7 (Treppe vor Betonsteg) 

• Bootsrampe Trockenplatz 

• Bootssteg/öffentlicher Badeplatz 

• Mahdflächen Campingplatz 
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Diese Arbeit hat gemäss Bewilligung zwischen dem 1. Juni und dem 31. Au-

gust zu erfolgen. Die ausgestellte Bewilligung zur Entfernung von Ufervegeta-

tion zum Unterhalt des Seeufers in der Gemeinde ist bis am 31. August 2029 

gültig. 

 

Der Kanton erwartet innerhalb einer nützlichen Frist die Bau- und Ab-

bruchbewilligung der vier unbewilligten Treppen. Andernfalls würde eine 

Erneuerung der Bewilligung nach Ablauf im Jahre 2029 in Frage gestellt.  

 

 

 

 

Verhandlungen 

Pascal Pörner erläutert das Traktandum.  

 

Dieses Traktandum ist eine Orientierung. 

 

An der Gemeindeversammlung vom 12.12.2024 wurde von der «IG See für Alle» 

der Antrag gestellt, alle Seetreppen zwischen LACabane und Badeplatz zu si-

chern. Die Gemeindeversammlung hat den Antrag angenommen und dem Ge-

meinderat überwiesen. Der Gemeinderat hat den Antrag und den Inhalt dazu, mit 

dem Kanton besprochen und dem Kanton mitgeteilt, was der Wille der Bevölke-

rung ist.  

• Geländer auf dem Bödeli 

• Rutschsichere Unterlage 

• Zusätzlicher Tritt aus verzinktem Stahl 

 

Die Seeufertreppen wurden mit dem Bau der Seepromenade erstellt und galten 

damals als „Kompensation“, weil die direkten Seeanstösser ihr Grundstück für die 

Promenade abgeben mussten. Die Seezugänge befinden sich auf öffentlichem Ge-

wässergrund. Daher kann der Gemeinderat den Antrag nicht selbst bewilligen, 
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sondern muss die Rahmenbedingungen von den kantonalen Behörden anwenden, 

einhalten und dementsprechend den Antrag weiterverfolgen. 

Das heisst, dass der Antrag so wie er von der IG gestellt und von der Versamm-

lung angenommen wurde, nicht umgesetzt werden kann. Wir müssen die aktuelle 

Situation nachträglich legalisieren. Dazu ist ein Bau- und Nutzungsbewilligungs-

verfahren notwendig. 

 

In der Einladung zur heutigen Gemeindeversammlung konnten sie erfahren, dass 

der Kanton aufgrund des eingegangenen Antrages darauf besteht, diese Situation 

zu legalisieren. Wir haben also Handlungsbedarf. 

Der Grundeigentümer, also der Kanton hat uns dementsprechend geantwortet: 

• Drei Seezugänge werden zugestanden. 

• Im Bereich des Sportplatzes kann «ausgeweitet» werden (Bänkli, Garderoben-

stangen o.ä.) 

 

Die Bedingungen dazu wären: 

• Die übrigen vier Zugänge sind u.a. aufgrund der unbewilligten Nutzung des 

öffentlichen Grundes und aus Gründen der Sicherheit/Haftung rückzubauen; 

• Die Anlagen müssen öffentlich zugänglich sein. 

 

Wichtig dabei zu wissen ist, dass unser Mäh- und Unterhaltskonzept welches 

wir an der Gemeindeversammlung vom 12.12.2024 präsentiert haben, in die 

Überlegungen zum Antrag der IG See für Alle in Zusammenhang stehen. 

 

Der Gemeinderat geht davon aus, dass aufgrund des präsentierten Konzepts ein 

neuer Antrag der IG Seeuferzone - Vernünftiges Mäh- und Unterhaltungskon-

zept des Seeufers für die Bewohner von Muntelier eingegangen ist. 

Die Antragsteller werden den Antrag unter Traktandum 6 der Versammlung 

präsentieren und der Gemeinderat wird diesen zur Abstimmung zu bringen. 

 

Im bestehenden Unterhaltskonzept ist aufgezeigt, welche Bereiche gemäht wer-

den müssen, um öffentliche Zugänge für diverse Nutzungen entlang des See-

ufers zu erlauben. Diese Bereiche entsprechen denjenigen Seezugängen, wel-

che durch den Kanton gemäss ihrer Stellungnahme allenfalls bewilligt werden 

könnten.  

 

Der Gemeinderat wird diesen Sommer, die im Konzept vorgesehenen und 

durch den Kanton bewilligten Mahdflächen mähen. Es handelt sich dabei um 

folgende Bereiche: 

 

• Treppe 1 (Einstieg Ruderclub) 

• Treppe 5 (Letzte Treppe vor Bucht) 

• Treppe 7 (Treppe vor Betonsteg) 

• Bootsrampe Trockenplatz 

• Bootssteg/öffentlicher Badeplatz 

• Mahdflächen Campingplatz 

 

Diese Arbeit hat gemäss Bewilligung zwischen dem 1. Juni und dem 31. Au-

gust zu erfolgen. Die ausgestellte Bewilligung zur Entfernung von 
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Ufervegetation zum Unterhalt des Seeufers in der Gemeinde ist bis am 31. Au-

gust 2029 gültig. 

 

Der Gemeinderat muss anschliessend das Bewilligungsverfahren in Angriff 

nehmen. 

 

Wichtig: es handelt sich um eine Bau- und Abbruchbewilligung. Das heisst also, 

dass der Antrag der IG See für alle vom Gemeinderat beantwortet ist.  

Er ist so nicht umsetzbar. 

Der nächste Schritt wird sein, dass der Gemeinderat der Bevölkerung ein Kredit-

begehren für die Sicherung und den Rückbau der Ufertreppen unterbreiten wird. 

 

 

 

Diskussion: 

 

Bürgerin: Sie erkundigt sich, wer die Kosten im Zusammenhang mit den gefor-

derten Massnahmen zu tragen hätte. 

Pascal Pörner: Er erklärt, dass die Gemeinde für die Kosten aufkommen müsse. 

Der Kanton könne allenfalls einen Beitrag in Form einer Subvention leisten. 

 

 

Bürger: Er betont, der Gemeinderat müsse in dieser Angelegenheit Präsenz zei-

gen und klar Stellung beziehen. Der Abbruch der bestehenden Treppen, die 

heute in den Steinwurf integriert seien, stelle einen massiven Eingriff dar. Es 

wäre sinnvoller, die Anlagen bestehen zu lassen, anstatt sie zu entfernen. 

 

 

Bürger: Bezweifelt den Wissenstand des Kantons bezüglich der Aussage be-

treffend die Bewilligung zur Benützung der öffentlichen Gewässer sowie, dass 

nach ihrem Wissensstand für die Bauten zudem keine Baubewilligung bestehe. 

Im 1972 wurde die ARA gebaut und im 1975 in Betrieb genommen, da liege 

sicherlich eine Baubewilligung vor. 

Er habe zudem im Grundbuch nachgeschaut: Die Promenade trage die Grund-

buchnummer 219, der Blockwurf sei darin jedoch nicht enthalten. Er fragt da-

her, wer Eigentümer dieses Bereichs sei. 

Er verweist auf sogenannte wohlerworbene Rechte und ist der Auffassung, dass 

man nach über 25 Jahren Nutzung nicht einfach erklären könne, die Anlagen 

seien heute nicht mehr zulässig. Seiner Ansicht nach sei „die Sprache nicht 

spruchreif“. Zudem betont er, dass es sich um zwei getrennte Themen handle: 

Die Binsenthematik müsse zwar angegangen werden, habe jedoch nichts mit 

den Treppen zu tun. 

 

 

Weiterer Bürger: Er ergänzt, der Kanton argumentiere, dass sich die Treppen 

auf öffentlichem Boden befänden. Gemäss Gesetz gehöre jedoch der See dem 

Kanton, die Grenze verläuft am Seeufer. Alles, was nicht im Gewässer, sondern 

an Land liege, gehöre somit nicht mehr zum See und falle nicht unter die glei-

che Zuständigkeit. 
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Ein Grossrat: Er erklärt, dass die Situation für ihn unverständlich sei. Er habe 

das Thema beim zuständigen Staatsrat bereits eingebracht. 

 

 

Bürger: Er kritisiert, dass der Kanton zwar Anordnungen diktiere, aber nicht 

begründe, weshalb die Treppen entfernt werden müssten. Nach dem Bau der 

Kanalisation habe es doch eine Bauabnahme inklusive Protokolls gegeben. 

Er selbst sei von der Treppe Nr. 4 betroffen. Damals habe er mit dem Gemein-

depräsidenten und dem Gemeindeschreiber ein Abkommen als Kompensation 

für abgetretenes Land getroffen, welches ihm den Zugang über die Treppe vor 

seiner Liegenschaft gewährte. 

 

Pascal Pörner: Er stellt klar, dass die Grundlage des kantonalen Handelns im 

Gesetz über den Gewässerschutz liege. Dieses besage, dass in der Schutzzone 

Murtensee keine Bauten oder Anlagen zulässig seien. 

 

 

Weiterer Bürger: Er berichtet, dass sein Vater dieselbe Erfahrung gemacht habe 

wie der vorherige Bürger.  

Seit über 30 Jahren betreut er nun die Treppe Nr. 5, welche er auch regelmässig 

instandstellt, ohne dass die Gemeinde je etwas dazu beigetragen habe. Er habe 

sogar einen Zwischentritt eingebaut, damit seine Eltern weiterhin baden gehen 

könnten im Alter. Im vergangenen Jahr habe er über einen Container voller 

Himbeerstauden geschnitten – ebenfalls ohne Mithilfe der Gemeinde.  

Er habe inzwischen einen Prototyp der Treppe 5 mit Geländer und Rutschmatte 

erstellt. 

 

 

Bürger: Er mahnt, man solle nicht den Überbringer der schlechten Nachricht 

köpfen, sondern sich mit dem Kanton auseinandersetzen. Er empfiehlt, dass 

sich die Gemeinde auf die Besitzstandswahrung berufe.  

 

 

Antrag eines Bürgers: Er stellt den Antrag, dass sich der Gemeinderat aktiv 

beim Kanton für den Erhalt aller Treppenanlagen einsetzt. Es dürfe nicht sein, 

dass zwar darüber gesprochen werde, das Thema aber nach der Versammlung 

nicht weiterverfolgt werde. 

 

Pascal Pörner: Er entgegnet, dass sich der Gemeinderat stets für die Interessen 

der Bevölkerung einsetze. Der Rat sei von den Bürgerinnen und Bürgern ge-

wählt, um deren Anliegen zu vertreten. Es hätten bereits mehrere Gespräche 

mit dem Kanton stattgefunden. Er selbst habe die Angelegenheit mehrmals 

beim Staatsrat Steiert thematisiert. Aus diesem Grund nehme er den Antrag 

nicht an, versichere jedoch, dass sich der Gemeinderat weiterhin aktiv für eine 

Lösung einsetzen werde. 

 

 

 

Abstimmung 

Es findet keine Abstimmung statt, da es lediglich Traktandum zur Orientierung 

war.  
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6. Verschiedenes 
 

 

Antrag IG Seeuferzone – vernünftiges Mäh- und Unterhaltskonzept des See-

ufers für die Bewohner von Muntelier. 

 

Antrag: IG – Analyse & Kritik des präsentierten Seeuferplans 

 

1 Die IG begrüsst, dass die Gemeinde mit dem Kanton ein Mäh- und Un-

terhaltskonzept in Auftrag gegeben hat, ist allerdings der Meinung, dass 

Naturschutz und öffentliche Nutzung gleichermaßen berücksichtigt wer-

den sollen. Die IG stellt aber fest, dass das an der Gemeindeversamm-

lung präsentierte Mäh- und Unterhaltskonzept zwar dem Naturschutz 

dient, aber der öffentlichen Nutzung in keiner Art und Weise gerecht 

wird. Die Überwucherung durch Binsen und Seegras bis ans Ufer ver-

hindert die Nutzung. 

2 Die IG stellt fest, dass der Plan große Mängel aufweist: Das Gebiet von 

der La Cabane bis zum Hotel Bad ist im Plan nicht erfasst. Die Ba-

detreppen sind unverständlicherweise in Kategorien eingeteilt (zu über-

prüfen etc.) obschon sie alle den gleichen Bedürfnissen der öffentlichen 

Nutzung (schwimmen, surfen, paddeln) dienen. Bestehende Stege, 

Rampen und registrierte Bojen fehlen im Plan. 

3 Die Interessen der Anstößer, welche seinerzeit enteignet wurden und 

dann mit Badetreppen und die Fischerfamilien mit einem kleinen Hafen 

entschädigt wurden, sind im Mäh- und Unterhaltsplan nicht berücksich-

tigt. Die in Zukunft durch den Plan generierte Verlandung und Ver-

schlammung wird das Ufer in eine unansehnliche und stinkende Kloake 

verwandeln. 

 

Petition: Die IG schlägt dem Gemeinderat folgendes vor:  

1 Den bestehenden Plan an der nächsten Gemeindeversammlung noch-

mals so zu präsentieren, dass die Bürger auch verstehen, was der Plan 

für die Muntelierer bedeuten würde. Den Vertretern der IG Seeuferzone 

soll dann die Gelegenheit gegeben werden ihre Kritik vorzutragen. An-

schliessend soll über Akzeptanz oder Ablehnung des bestehenden Plans 

abgestimmt werden.  

2  Im Interesse der Muntelierer wäre es, wenn der Gemeinderat die Ufer-

zone entlang der ganzen Seepromenade mit der Seekuh 1-2mal pro Jahr 

mit einer 20-30 Meter breiten Schneise, sowie mit Durchgängen zum 

offenen See mähen würde. Die Interessen der Naturschützer sind mit 

dem Schutz des äusseren Binsengürtels sowie den Binsen am Chablais-

ufer gut respektiert. 

3 Die IG empfiehlt dem Gemeinderat eine Kommission u.a. mit Mitglie-

dern der IG-Seeuferzone zu ernennen mit dem Auftrag, einen korrigier-

ten, für die Nutzung verbesserten Plan zu erstellen. Der Gemeinderat 

soll die kantonalen Behörden anschliessend über den verbesserten Plan 

informieren. 
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Abstimmung 

 

Wer dem Antrag IG Seeuferzone – Vernünftiges Mäh- und Unterhaltskonzept 

zustimmen möchte, soll dies mit Handerheben bezeugen. 

 

 

Der Antrag wurde mit 71 Stimmen angenommen und geht somit an den Ge-

meinderat zurück. 

 

 

Schweizerischer Fussballverband (SFV) 

Wie bereits aus der Presse entnommen werden konnte, hat der SFV der Ge-

meinde definitiv abgesagt. Der SFV wird nicht nach Muntelier kommen; aktu-

ell steht der Standort Thun im Vordergrund. 

 

 

ÖV-Fahrplan 2026 

Der Entwurf des Fahrplans 2026 für den öffentlichen Verkehr ist vom 23. Mai 

bis 9. Juni öffentlich aufgelegt. Die Bevölkerung wird ermutigt, diese Gele-

genheit zu nutzen, um sich für die Wiedereinführung des Halbstundentakts in 

Muntelier einzusetzen und entsprechende Rückmeldungen einzureichen – am 

besten individuell, damit die Anliegen mehr Gewicht erhalten. 

 

Ein Bürger berichtet, er habe erfahren, dass es betriebliche Gründe gebe, den 

Halbstundentakt wieder einzuführen. Die SBB wolle dies jedoch nicht umset-

zen. Er fragt den Gemeinderat, ob dieser bereit wäre, politisch zu unterstützen 

und ein Schreiben an das Moba zu richten, mit der Aufforderung zur Einfüh-

rung des Halbstundentakts. 

 

 

Besuch Castiglione Falletto 

Über Auffahrt findet der Besuch bei der Partnergemeinde Castiglione Falletto 

statt – in diesem Jahr erstmals über vier Tage. 

Die Gemeinde Castiglione Falletto verleiht dabei unserem ehemaligen Ge-

meindepräsidenten Roger Ekmann die Ehrenbürgerschaft. 

 

 

Fragen aus der Bevölkerung 

 

Anschaffung von Geschwindigkeitsanzeigen 

Ein Bürger stellt den Antrag, zwei Geschwindigkeitsanzeigen anzuschaffen, 

die in je eine Fahrtrichtung aufgestellt werden sollen, um die Verkehrsteilneh-

menden zu sensibilisieren. 

Der Antrag wurde mit 57 Stimmen angenommen und somit an den Gemein-

derat überwiesen. 

 

 

Info-Anlass strategische Arbeitszone 

Ein Bürger weist darauf hin, dass vor rund einer Woche ein Informationsan-

lass zur strategischen Arbeitszone stattfand. Muntelier ist von diesem Vorha-

ben stark betroffen. Die Unterlagen sind bis Sonntag auf der 
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Gemeindehomepage abrufbar. Allen Bürgerinnen und Bürgern wird empfoh-

len, sich darüber zu informieren. 

 

 

Einwasserungsrampe Trockenplatz 

Ein Bürger weist darauf hin, dass die Einwasserungsrampe stark mit Schilf 

bedeckt sei. Er habe bereits bei der Gemeinde angefragt, ob diese den Bereich 

allenfalls reinigen könne. Die Bürgerinnen und Bürger wären bereit, die Ar-

beiten selbst durchzuführen, sofern die Gemeinde einen Container zur Verfü-

gung stellen könnte, um das Schnittgut zu entsorgen. 

 

 

Projekt Sanierung Seepromenade 

Ein Bürger erinnert daran, dass vor zwei Jahren ein Projekt zur Renaturierung 

der Seepromenade erwähnt worden sei. Damals sei angekündigt worden, dass 

im Jahr 2024 eine Information über den Stand des Projekts erfolgen würde. Er 

fragt nach dem aktuellen Status. 

 

Pascal Pörner: Er erklärt, dass sich das Projekt derzeit immer noch beim Kan-

ton befinde. Es seien mehrere negative Gutachten eingegangen, weshalb das 

Projekt mehr Zeit benötige. 

 

 

 

 

Nächste Gemeindeversammlung 
Die nächste Versammlung findet am Donnerstag, 11. Dezember 2025 statt.  

 

 

Schlusswort 
 

Pascal Pörner dankt den Ratskollegen/kolleginnen, den Mitarbeitern/Innen und 

den Kommissionsmitgliedern für ihre Arbeit zum Wohle der Gemeinde. 

 

 

Schluss der Versammlung: 21:50 Uhr 

 

 

GEMEINDERAT MUNTELIER 
Der Ammann: Der Gemeindeverwalter: 

 

 

 

Pascal Pörner Nico Sedonati 


